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Neue EU-Direktive der Gasrückführung an 
Tankstellen 
New EU Directive on Petrol Vapour Recover,y at Service Stations 

Von S. KUNTER* 

Abstract 
Directive 2009/126/EC, which was 
adopted in 2009, is aimed at further 

minimising the amount ofpetrol vapour emit
ted to the atmosphere during the refuelling of 
motor vehicles at service stations in the fu
ture. With such inadvertent emissions having 
substantially contributed to air pollution in 
the past, the 1970s saw the development of 
the first petrot vapour recovery systems 
which were designed to capture petrot 
vapour during refilling at service stations. 
Those systems, named "Stage II Vapour Re
covery Systems", are used worldwide by now. 
In Europe, this technology has been gaining 
ground since the 1990s, thus creating corre
sponding regulations and infrastructure for 
service stations in most EU member coun
tries even before adopting EU Directive 
2009/126/EC. Standardised minimum re
quirements for Stage II Vapour Recovery Sys
tems were introduced throughout Europe, in
tending to achieve the new environmental 
targets set by the EU commission. 
This article addresses the technical back
ground as well as the history of Stage II 
Vapour Recovery Systems, reasons infavour 
of EU Directive 20091126/EC, also outlin
ing its contents, plus further standard-re
latedwork. 

Kurzfassung 
BenzindampfEmissionen bei Fahr
zeugbetankungen an Tankstellen sollen 

mit der in 2009 verabschiedeten EU-Richtli
nie 2009/126/EC zukünftig weiter minimiert 
werden. Diese ungewollten Emissionen tru
gen in der Vergangenheit massiv zur Luftver
schmutzung bei. In den 70er Jahren wurden 
deshalb erste tankstellenseifige Benzin
dampfRückgewinnungssysteme entwickelt, 
die diese Dämpfe während der Betankung 
auffangen. Die Systeme werden als Stage-II
Gasrückführungssysteme bezeichnet, die 
mittlerweile weltweit Anwendung finden. In 
Europa ist diese Technik seit Anfang der 90er 
Jahre auf dem Vormarsch, sodass vor der 
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EU-Richtlinie 20091126/EC in den meisten 
EU-Mitgliedsländern entsprechende Verord
nungen und Infrastrukturen an Tankstellen 
vorhanden waren. Um neugesetzte Umwelt
ziele der EU-Kommission erreichen zu kön
nen, wurden europaweite und einheitliche 
Mindestanforderungen an Stage-II-Gasrück
führungssysteme gesetzt. 
Dieser Artikel behandelt die technischen 
Hintergründe und die Geschichte der Stage
II-Gasrückführungssysteme, die Gründe für 
die und den Inhalt der entsprechenden EU
Richtlinie 20091126/EC sowie weiterführen
de Normungsarbeiten. 

Gasrückführung-Emissionsreduzierung 
bei der Betankung von Fahrzeugen an 
Tankstellen 

Schwefeldioxide, Kohlenstoffmonoxid, 
Stickstoffoxide, bodennahes Ozon und wei
tere Verbindungen wie VOCs (Volatile Or
ganic Compounds - flüchtige organische 
Verbindungen) wurden als Belastung für 
Mensch und Umwelt identifiziert. Deshalb 
wurden national und international Konzen
trationsgrenzwerte für viele der genannten 
Stoffe festgelegt. Mit regulierenden Geset
zen und Verordnungen für u. a. Industrie/ 
Gewerbe und den Straßenverkehr wurde 
versucht, diese Grenzen zu unterschreiten, 
auch die von den VOCs in der Atmosphäre. 
Das Bundesumweltamt definiert VOCs wie 
folgt: »[G]as- und dampfförmige Stoffe or
ganischen Ursprungs in der Luft. Dazu ge
hören zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Al
kohole, Aldehyde und organische Säuren. 
Viele Lösemittel, Flüssigbrennstoffe und 
synthetisch hergestellte Stoffe können als 
VOC auftreten [ ... ]«. Sie sind größtenteils 
anthropogenen Ursprungs [1]. Das Problem 
der VOCs ist, dass diese Verbindungen ge
sundheitsschädlich sein können und teilwei
se Karzinogene sind. Zudem tragen sie zu
sammen mit den zuvor genannten Stick
stoffoxiden und bei ausreichender Sonnen
einstrahlung massiv zur Bildung des Treib
hausgases Ozon bei, welches ebenfalls eine 
gesundheitliche Belastung für den Men
schen darstellt. Des weiteren gilt Ozon als 
grenzübergreifende Verschmutzung, wes
halb die Reduzierung von u. a. VOCs und 

Stickstoffoxiden als »Bausteine« der photo
chemischen Reaktion zu Ozon im interna
tionalen Interesse liegt. 
Aus diesem Grund wurden, so z. B. inner
halb der EU, Gemeinschaftsinstrumente im 
Rahmen des »Environmental Action Pro
gramme« [2] erarbeitet, um VOC-Emissio
nen und schlussendlich länderübergreifende 
Grenzwerte von daraus entstehendem Ozon 
einzuhalten. In diesem Zusammenhang 
wurden die EU-Richtline »Nationale Emis
sionshöchstgrenzen für bestimmte Luft
schadstoffe« (Richtlinie 200 1/81/EC), die 
EU-Richtlinie für den industriellen/gewerb
lichen Einsatz von Lösungsmitteln (Richtli
nie 1999113/EC) und viele weitere erarbei
tet; so auch zur Reduzierung von Emissio
nen von flüchtigen Kohlenwasserstoffen 
(VOCs) bei der Betankung von Fahrzeugen. 
Vergleichbar dazu wurde in den USA bereits 
1970 ein Immissionsschutzgesetz (Clean 
Air Act) durch den US-Kongresses verab
schiedet, welches die US-Umweltschutzbe
hörde (EPA) verpflichtet, die öffentliche Ge
sundheit von den Gefahren der Luftver
schmutzung zu schützen. Seitdem hat die 
EPA entsprechende National Ambient Air 
Quality Standards (NAAQS) nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu defi
nieren. Dabei sind auch Grenzwerte für die 
Ozonkonzentration festgelegt. Sie sind in 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Staaten 
durch geeignete Maßnahmen wie der Gas
rückführung einzuhalten [3]. 
Neben den VOC-Emissionen bedingt durch 
die Lösungsmittelindustrie entstammten die 
meisten VOC-Emissionen Deutschlands in 
den 1990er Jahren dem unkoutrollierten 
Umladen von Benzin in der Logistikkette 
von der Raffinerie bis zum eigentlichen 
Tank eines benzinbetriebenen Fahrzeugs, 
weshalb hier bereits vor oben genannten 
EU-Richtlinien umfassende nationale Re
gulierungen eingeführt wurden. 
Die Logistikkette des Benzintransports und 
der Benzinverfüllung von den Raffinerien 
bis zu den Tankstellen wurde definitionsge
mäß in zwei Kontrollstufen unterteilt: Stage 
I und Stage II. Diese gängige Unterteilung 
entstammt der US-amerikanischen Syste
matisierung aus den 1970er Jahren. Im Fol
genden soll anstelle der verallgemeinernden 
Abkürzung »VOC« das Wort »Benzin-
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Abb. 1 Stage I (Quelle: [5]) 

dampf« oder »Gas« verwendet werden, um 
eine klare Abgrenzung zu schaffen. 
Unter Stage I werden alle Anlagen, Verfah
ren und Transportmittel zur Lagerung oder 
Umflillung von Ottokraftstoffen ab den Raf
finerien über die Tankläger bis zu den Tank
stellen für die Fahrzeugbetankung verstan
den [ 4]. Ein Beispiel und gleichzeitig das re
levante Beispiel für die Betrachtung der 
Gasrückführung an Tankstellen zeigt die 
Abbildung 1 [5]. 
Elementar bei der Betrachtung der Gasrück
führung an Tankstellen ist die Tatsache, dass 
ein Tank an einer Tankstelle (UST - Under
ground Storage Tank) praktisch ein drucklo
ses System ist. Der Druck über der Flüssig
keit innerhalb des UST entspricht also wei
testgehend dem Atmosphärendruck und 
wird über den sogenannten Belüftungsmast 
ausgeglichen. Teilweise ist auf dem Belüf
tungsmast ein Ventil angebracht, das einen 
leichten Unter- oder Überdruck von bei
spielsweise -2,5 kPa bis + 1,5 kPa zu dem 
Atmosphärendruck zulässt, um die natürli
che »Atmung« des Tanks zu minimieren. 
Diese Ventile sind Standard an vielen Tank
stellen weltweit. Das Prinzip des Druckaus
gleichs findet auch während der Betankung 
durch einen Tankwagen statt. Damit die Ver
drängung des Benzindampf-Luft-Gemi
sches durch das einströmende Benzin nicht 
als Emission über den Belüftungsmast mün
det und in die Atmosphäre entweicht, wer
den die verdrängten Gase als Austausch für 
das flüssige Medium Benzin in den Tankwa
gen zurückgeführt. Die Gase werden zur 
Raffinerie transportiert und wieder verflüs
sigt, um erneut als Kraftstoff Verwendung 
zu finden . So können ca. 14 1 Benzin aus 
10.000 1 Benzindampf-Luft-Gemisch wie
dergewonnen werden. 
Als Stage II wird die Betankung von Fahr
zeugen an Tankstellen bezeichnet. 
Das Grundprinzip ist dem oben beschriebe
nen bei Stage I gleich: Damit die Benzin
dampf-Luft-Gemische, verdrängt durch das 
einströmende Benzin in den Fahrzeugtank, 
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Benzindampfwird durch den 
Koaxialschlauch zurückgeführt 

Benzin raus 

Abb. 2 Stage II (Quelle: [6]) 

nicht in die Atmosphäre gelangen, werden 
sie über einen Gassauger am Zapfventil und 
mithilfe eines Koaxialschlauchs im Verhält
nis 1: 1 zu dem einströmenden Benzin in den 
UST als Schnittstelle zu Stage I zurückge
führt (Abb. 2) [6]. 
Weiter wird bei diesem Vorgang ein weitest
gehend gesättigtes . Benzindampf-Luftge
misch in den UST transportiert. Somit bleibt 
das dortige Gleichgewicht zwischen Benzin 
und gesättigtem Gas bestehen. Würden die 
Gase nicht zurückgeführt, so würde die in 
den Tank zurückgeführte Luft solange für 
eine Verdunstung des Benzins sorgen, bis 
der Partialdruck der Benzingase dem 
Dampfdruck des Benzins bei gegebener 
Temperatur entspricht. Dabei erhöht sich 
das Gasvolumen um 30 %bis 40 % im Ver
gleich zum Volumen der eingesaugten Luft. 
Als Folge würde der Gesamtdruck steigen 
und über den Belüftungsmast in Form von 
VOC-Emissionen ausgeglichen werden, 
was durch Phase I und II verhindert werden 
soll. 

Funktionsweisen der Gasrückführungs
systeme Stage II 
Derzeit haben sich zwei Arten von Gas

rückführungssystemen etabliert: Das Balan
ce-System und das aktive Gasrückflihrungs
system. Beide Systeme haben ihren Ur
sprung in den USA und wurden dort ab den 
70er Jahren eingesetzt. Zur Orientierung: In 
Europa hat sich ausschließlich die aktive 
Gasrückführung etabliert. 

Balance-System 
Das Balance-System basiert auf dem Prin
zip der Volumenpendelung. Bei der Abgabe 
von Benzin durch die Zapfsäule in den Fahr
zeugtank entsteht ein Überdruck, da das ein
strömende Benzin die Benzindämpfe im 
Tank verdrängt. Gleichzeitig kann im UST 
durch das herausgepumpte Benzin ein Un
terdruck entstehen, sofern der Belüftungs-

mastdes UST mit einem Über-/Unterdruck
ventil ausgestattet ist. Durch den Ausgleich 
der konträren Druckverhältnisse gelangt der 
Dampf aus dem Autotank in den UST. Vor
aussetzung dafür ist, dass das Zapfventil den 
Tankstutzen gegen die Atmosphäre abdich
tet. Dies kann durch einen Gummibalg ge
währleistet werden, der über dem Auslauf
rohr für die Kraftstoffabgabe liegt (Abb. 4). 
Die Benzindämpfe/Gase werden innerhalb 
des Balgs zum Gehäuse und mithilfe eines 
Koaxialschlauchs in den UST weitergeleitet 
(Abb. 3) [7]. Um den Druckverlust für den 
Gastransport möglichst gering zu halten, er
folgt dieser in dem äußeren Schlauch, wäh
rend der Kraftstoff im inneren Schlauch 
transportiert wird. 
Damit das Gasrückführungssystem nach 
dem Betanken wieder verschlossen ist, ist in 
den gängigen Balance-Ventilen ein Auf/Zu
Gasventil eingebaut, das den Gaskanal erst 
freigibt, wenn Flüssigkeit durch Betätigung 
des Handhebels abgegeben wird (druck
empfindliches Membranventil). 

Aktive Gasrückführung 
Die aktive Gasrückführung funktioniert auf 
ähnliche Weise wie das Balance-System, al
lerdings bedarf es technisch keines Gummi
balgs am Zapfventil zur Abclichtung am 
Tankstutzen des PKW. Die bei der Betan
kung aus dem Tank austretenden Gase wer
den nicht durch den systembedingten Druck
ausgleichsprozess in den UST transportiert, 
sondern mithilfe einer Vakuumpumpe, die 
in der Zapfsäule installiert ist. Diese erzeugt 
einen Unterdruck im Gasschlauch des Koa
xialschlauchs (Abb. 5) [8] , welcher sich bis 
zum Gaseinlass des Zapfventils fortsetzt 
(Abb. 6) und die austretenden Gase aus dem 
Fahrzeugtank »einsaugt«. Im Fall der akti
ven Gasrückführung wird das Gas im inne
ren Schlauch des Koaxialschlauchs trans
portiert. Durch die Vakuumpumpe werden 
die Gase in den UST befördert. Um auch 
hier den Druck im UST stets konstant auf 
Umgebungsdruck zu halten, ist das Verhält-
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Gas 
BenZin 

Abb. 3 Funktionsprinzip des Balance-Systems (Quelle: [7]) Abb. 5 Funktionsprinzip der aktiven Gasrückfügrung (Quelle: [8]) 

I 
Auslaufrohr 

Abb. 4 Typisches Balance-Zapfventil (interne Abbildung) Abb. 6 Europäisches Zapfventil für die aktive Gasrückführung 
(interne Abbildung) 

nis von abgegebenem Medium zu einge
saugtem Gas 1 : 1. 
Die Kraftstoffpumpe läuft i. d. R. mit kon
stanter Leistung und der Volumenstrom des 
Mediums wird über ein Proportionalventil 
geregelt. Damit der Volumenstrom des Ga
ses dem Volumenstrom des abgegebenen 
Mediums entsprechen kann (vgl. Punkt 2 zu 
Stage II), wird der Volumenstrom in moder
neren Zapfsäulen gemessen. In diesem Fall 
stellt ein Regler entweder die Leistung der 
Vakuumpumpe (Abb. 5) oder ein sogenann
tes Proportionalventil in der Gasleitung in
nerhalb der Zapfsäule entsprechend dem . 
Abgabevolumen ein. Bei älteren Zapfsäulen 
muss eine entsprechende Proportionalfunk
tion teilweise durch das Zapfventil erfüllt 
werden, wenn die Zapfsäulen nicht mit einer 
Gasrückflihrungssensorik ausgestattet sind. 
Bei den meisten Zapfsäulen können mehrere 
Ottokraftstoffe pro Seite getankt werden. 
Um Kosten und Platz zu sparen, sind pro 
Zapfsäule eine Vakuumpumpe und pro 
Zapfsäulenseite ein Proportionalventil in-
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stalliert, die über die Gasrückführungslei
tungen der Koaxialschläuche mit jedem 
Ventil verbunden sind. Damit bei einem Be
tankungsvorgang nicht über jedes Ventil der 
entsprechenden Zapfsäulenseite Luft einge
saugt wird, sondern nur bei dem Ventil, über 
das die Medienabgabe erfolgt, ist in den 
Zapfventilen ein Sperrventil eingebaut. Das 
Sperrventil sitzt unmittelbar vor dem 
Schlauchanschluss für den Koaxialschlauch 
und dichtet den Gaskanal im Ventil mithilfe 
der Schwerkraft ab, wenn das Ventil nicht in 
Benutzung ist und in vertikaler Position 
gehalten bzw. in der Zapfsäule eingehängt 
ist. 

Die neuen Europäischen Regelungen 
für Gasrückführung Stage II, 
Richtlinie 2009!126/EC 

Am 21. 10. 2009 erschien die Europäische 
Richtlinie über Stage II der Benzindampf
Rückgewinnung/Gasrückführung beim Be
tanken von Kraftfahrzeugen an Tankstellen. 

Bereits 1994 wurde eine entsprechende ein
heitliche Gesetzgebung der EU zu Stage-I
Kontrollsystemen mit der Richtlinie 
94/63/EG für alle Mitgliedsstaaten initiali
siert. Eine damalige einheitliche Gesetzge
bung zu Stage II jedoch kam trotz bereits 
vorliegendem Gesetzesentwurf nicht zu
stande, da der damalige Präsident der EU
Kommission das Vorhaben nicht unterstütz
te. Trotz zunächst fehlender EU-Richtlinie 
zu Stage II gingen der 2009/126/EC regio
nale und nationale legislative Entwicklun
gen in ganz Europa voraus; ab Mitte der 80er 
Jahre wurde die Stage-II-Gasrückflihrung 
sukzessive eingeführt. Sie war anfänglich 
nur lokaler Gesetzgebung in bestimmten 
städtischen Gegenden in der Schweiz und in 
Schweden unterworfen. Während zu Beginn 
Balance-Systeme eingesetzt wurden, setzte 
sich um 1990 die aktive Gasrückführung 
durch, da die Bälge der Balance-Zapfventile 
im Winter teilweise einfroren und die Volu
menpendelung nicht funktionieren konnte. 
In Deutschland wurde Anfang der 1990er 
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Jahre die Gasrückführung Stage li an Tank
stellen in der 21 . BimSch V (21 . Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes) festgeschrieben. In diesen 
und späteren Jahren verabschiedeten viele 
weitere EU-Mitgliedsstaaten Gesetze und 
Verordnungen zudem Einsatz von Stage-li
Gasrückführungssystemen und verfügten 
flächendeckend über eine tankstellenseitige 
Infrastruktur mit diesen Systemen. Schät
zungsweise 60 % des in der EU getankten 
Benzins an Tankstellen wurden in den Jah
ren 2006 und 2007 bereits mit entsprechen
den Systemen getankt [9]. Durch die Ver
breitung von Stage-li -Gasrückführungssys
temen in Buropa konnte der Ausstoß von 
Benzindämpfen in die Atmosphäre erheb
lich gesenkt werden. Allein in Deutschland 
konnten die Benzindampfemissionen im 
Jahre 2011 auf 9.000 t im Vergleich zu den 
60.000 t gesenkt werden, die noch 1993 bei 
Fahrzeugbetankungen in die Atmosphäre 
gelangt waren [ 1 0]. Eine ähnlich positive 
Entwicklung konnte auch in vielen anderen 
EU-Mitgliedsstaaten nach fortschreitender 
Stage-li-Implementierung beobachtet wer
den. 
Dennoch herrschten weitreichende gesetzli
che Unterschiede zwischen den einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten, z. B. hinsichtlich mi
nimaler Systemeffizienz und Kontrollme
chanismen vor, sofern überhaupt gesetzliche 
Grundlagen vorhanden waren. Die gefor
derten Effizienzwerte oder Wirkungsgrade 
variierten zwischen 75% (Schweden) und 
90 % (Schweiz) . In Spanien, Griechenland, 
Portugal u. a. fehlten jegliche rechtliche 
Grundlagen zu Stage li. Von einer flächen
deckenden oder gar einheitlichen Stage-li
Infrastruktur war die EU also weit entfernt. 
Im Rahmen von Erfolgsüberprüfungen zu 
bereits gesteckten grenzübergreifenden 
Luftqualitäten durch das Environmental Ac
tion Programme der EU-Kommission wur
den vereinheitlichte Umweltschutzmaßnah
men 2005 weiter in den Fokus gerückt. 
Längst nicht alle Grenzwerte wie beispiels
weise festgelegte Ozonwerte konnten mit 
den bisherigen Maßnahmen erreicht wer
den. Eine mögliche Einführung einer Richt
linie zu Stage II sollte erneut evaluiert wer
den. Zudem wurden 2007 durch denselben 
Arbeitskreis Pläne zur Einführung von 
Kraftstoffgemischen (E10) in die EU entwi
ckelt. Sie haben jedoch den Nachteil, dass 
sie sich leichter verflüchtigen als herkömm
liche Benzinkraftstoffe, was eine Erhöhung 
an ungewollten Emissionen verursachen 
würde [11]. Dieser Problematik, die die Er
reichung festgelegter Grenzwerte der Luft
verschmutzung auch zukünftig gefährden 
würde, sollte mit EU-weiter Stage-li-Ein
führung begegnet werden. 
Die in 2009 verabschiedete Direktive des 
EU-Parlaments vereinheitlichte die Gesetz
gebungen zu Stage-li-Gasrückführungssys
temen in Buropa und setzte die Minimalan
forderungen der nationalen Gesetzgebung 
zu Stage-li-Systemen fest. 
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Die Hauptpunkte sind: 
- Kriterien für Tankstellen, bei denen Stage-

li-Gasrückführungssysteme verpflich-
tend installiert werden müssen 

- Geforderter Wirkungsgrad der Gasrück
führungssysteme 

- Einzuhaltende Verhältniswerte von einge
saugtem Benzindampf zu abgegebenen 
Benzin 

- Zyklische Üb'erprüfung der Funktionalität 
installierter Systeme. 

Die entsprechenden nationalen Verordnun
gen mussten bis zum 1. Januar 2012 an die 
Bestimmungen der 2009/126/EC angepasst 
werden. Demnach sind Tankstellen in allen 
EU-Mitgliedsstaaten mit Stage-li-Systemen 
auszustatten, die einen bestimmten Jahres
durchsatz von Benzin überschreiten oder 
planen zu überschreiten. Alle neuen Tank
stellen1l mit folgenden Durchsätzen bedür
fen entsprechender Installationen: 
- Durchsatz/Jahr> 100m3

, wenn Standort in 
Wohngegend oder Arbeitsquartier 

- Durchsatz/Jahr >500 m3
• 

Alle zum 1. Januar 2012 bereits bestehenden 
Tankstellen müssen auf Stage-li-Gasrück
ftihrungssysteme umgerüstet werden, wenn 
selbige Benzinjahresdurchsätze von100m3 

respektive500m3 überschritten werden und 
eine umfassende Modernisierung der Betan
kungssysteme durchgeführt wird. Unabhän
gig von einer etwaigen Modernisierung 
müssen alle bereits bestehenden Tankstellen 
bis zum 1. Januar 2018 umgerüstet werden, 
sofern sie einen jährlichen Durchsatz von 
3.000 m3 überschreiten [12]. 
Weitere wichtige Vereinheitlichungen be
treffen Anforderungen an die Systemeigen
schaften von Gasrückfiihrung. Für eine Zu
lassung der Gasrückführungssysteme durch 
Behörden oder andere Prüfinstitutionen 
muss die Effizienz der Systeme mindestens 
85 % betragen [13]. Die Effizienz der ein
zelnen Systeme bezieht sich auf die Menge 
der durch ein Gasrückführungssystem auf
gefangenen Kohlenwasserstoffe am Tank
stutzen des Fahrzeugs im Verhältnis zum 
Austritt der Kohlenwasserstoffmenge am 
Tankstutzen ohne Gasrückführung bei ei
nem einheitlichen Betankungsvorgang. Die 
Effizienz gibt also an, in welchem Maße das 
Gasrückführungssystem den Eintritt von 
Benzindämpfen aus dem Fahrzeugtank in 
die Atmosphäre verhindern kann. 
Ein System z. B. der aktiven Gasrückfüh
rung besteht mindestens aus einem Kraft
stoffzapfventil für Benzin, Koaxial-Zapf
schlauch, Vakuumpumpe und Regler, der 
die Menge des zurückgeführten Gases an die 
momentane Benzinabgabemenge anpasst 
(siehe Kap. Aktive Gasrückführung). Um 
die geforderte Effizienz von mindestens 
85 % zu erreichen, kommt dieser zuvor ge
nannten Regelfunktion eine elementare Be
deutung zu. Wie bereits erläutert, ist das Ver
hältnis von abgegebenem Benzin zu einge
saugtem Benzindampf idealerweise 1: 1. 
Dieses Verhältnis wird zumeist als AlL-Ver
hältnis (Air-to-Liquid-Verhältnis) oder 

V /L- Verhältnis (Vapour-to-Liquid-Verhält
nis) bezeichnet. Für die Zulassung eines ak
tiven Gasrückführungssystems und dessen 
Einsatz an Tankstellen in der EU muss neben 
der geforderten Mindesteffizienz von 85 % 
das AlL-Verhältnis zwischen 0,95 und 1,05 
liegen [14]. 
Die zyklisch durchzuführenden laufenden 
Kontrollen sind ebenfalls festgelegt. In mo
derneren Zapfsäulen sind seit etwa zehn Jah
ren üblicherweise Monitoring-Systeme inte
griert, die das AlL-Verhältnis bei jedem 
Tankvorgang überwachen. Bei andauernden 
Unter- oder Überschreitungen deaktiviert 
das Monitoring-System die Zapfsäule, bis 
ein konformes A/L-Verhältnis eingestellt 
wurde. Eine zusätzliche Überprüfung des 
korrekten Verhältnisses durch befähigtes 
Personal der entsprechenden Behörden 
muss alle drei Jahre erfolgen. Bei älteren 
Zapfsäulen ohne Monitoring-System ist ein 
jährlicher Prüfungsturnus einzuhalten [ 15]. 
Zurzeit diskutiert die EU-Kommission über 
den Schwellenwert von 100m3 Jahresdurch
satz für Installationen von Stage-li- Gasrück
führungssystemen bei neuen und bestehen
den Tankstellen sowie der Sinnhaftigkeit ei
ner etwaigen Verpflichtung zu Monitor
ing-Systemen an Tankstellen. Diese Punkte 
können sich demnach zukünftig ändern. 

Normung 
Mit dem Erscheinen der ersten Euro
päischen Richtlinie über Stage li wur

de unter dem Mandat M/456 das Europeari. 
Committee for Standardization (CEN) mit 
der Erstellung eines Europäischen Standards 
beauftragt. Unter der Leitung von Dip.-Ing. 
Stefan Kunter haben am 7. Juli 2010 25 Ex
perten aus zehn europäischen Ländern die 
Arbeit zur Schaffung eines europäischen 
Standards begonnen. Der geschaffene Ar
beitskreis CEN/TC 393/ WG 7 entschied, 
dass zur besseren Übersicht zwei »Teilnor
men« entstehen: 

EN 16321-1 
Benzindampf-Rückführungwährend der Betanknng 
von Kraftfahrzeugen an Tankstellen- Teil!: Prüfver
fahren für die Typzulassung der Effizienzbewertung 
von Gasrückführungssystemen 

EN 16321-2 
Benzindampf-Rückfiihrung während der Betankung 
von Kraftfahrzeugen an Tankstellen - Teil2: Prüfver
fahren für die Kontrolle von Gasrückführungssyste
men an Tankstellen 

Mit denEN 16321-1 und -2 sollen die Prüf
verfahren für maßgebliche Kennwerte von 
Stage-li-Gasrückführungssystemen stan
dardisiert werden, die durch die 2009/126/ 
EC festgelegt wurden. Die große Erfahrung 
in der Normungsarbeit und die hohe Effi
zienz des Arbeitskreises sorgte dafür, dass 
die beiden Normen EN16321-1 und -2 be
reits im Februar 2013 verabschiedet wur
den. 

11 Baubeginn bzw. Erteilung der behördlichen Baugenehmi
gung nach l. Januar 2012 
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EN 16321 -1 
Diese Norm legt Prüfverfahren zur Ermitt
lung der Effizienz eines Gasrückfiihrungs
systems fest, mit denen eine Zertifizierung 
des Systems erwirkt werden kann. Gemäß 
2009/126/EC beträgt die geforderte Mindest
effizienz 85 %, die im Rahmen der Prüfver
fahren verifiziert werden muss. Sofern die 
Zertifizierung erfolgt, darf dieses Gasrüc
kftihrungssystem mit den im Kap. »Die neu
en Europäischen Regelungen .. . «, vorletzter 
Absatz beschriebenen Bestandteilen an 
Tankstellen eingesetzt werden. Das Prüfver
fahren wird allgemein als »Typengenehmi
gung« oder »Type Approval Test« bezeich
net. Zum einen wird das AlL-Verhältnis bei 
unterschiedlichen Benzinabgabemengen er
mittelt um sicher zu stellen, dass die Propor
tionalitätsfunktion des Gasrückftihrungs
systems zuverlässig funktioniert. Zum ande
ren wird die Effizienz des Systems über
prüft, indem Tankvorgänge mit und ohne ak
tivierte Gasrückftihrung durchgeführt und 
die emittierten Benzindämpfe miteinander 
verglichen werden. 

EN 16321-2 
Um die dauerhafte Funktionalität der an den 
Tankstellen installierten Gasrückftihrungs
systeme zu gewährleisten, müssen dahinge
hend zyklische Überprüfungen erfolgen. Da 
die installierten Systeme bereits im Rahmen 
der Zertifizierung ausgiebig überprüft und 
als tauglich befunden wurden, besteht die 
wiederkehrende lokale Abnahme in der Er
mittlung des AlL-Verhältnis . Dieser Analy
sewert quantifiziert die Proportionalität 
zwischen angesaugtem Benzindampf und 
abgegebenem Benzin, sodass gegebenen
falls sofortige Korrekturmaßnahmen der 
Systemeinstellung vorgenommen werden 
können. 

1. Änderung der Europäischen Regelungen 
für Gasrückführung Stage II , 
Richtlinie 2009/126/EC 
Mit dem Abschluss der Arbeiten unter dem 
Mandat M/456 »Mandate to CEN for the de
velopment ofEuopean standards to establish 
the petrol vapour recovery efficiency off 
new Stage li petrol vapour recovery equip-
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ment and the in-use performance of such 
equipment once installed at service sta
tions«, hat das Europäische Parlament unter 
Artikel I und 2 die Richtlinie entsprechen 
der veröffentlichten Normen wie folgt geän
dert: 
Die Richtlinie 2009/126/EG 
I . Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fas
sung: 
»(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
mit Wirkung ab dem Datum, mit dem Syste
me zur Benzindampf-Rückgewinnung -
Phase II gemäß Artikel3 verpflichtend wer
den, die Benzindampfabscheidungseffizienz 
dieser Systeme bei mindestens 85 % liegt, 
wie vom Hersteller gemäß der Norm EN 
16321-1:2013 bescheinigt wird.« 
2. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fas
sung: 
»(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Benzindampfabscheidungseffizienz von 
Systemen zur Benzindampf-Rückgewin
nung- Phase II im Betrieb mindestens ein
maljährlich gemäß derNormEN 16321-2: 
2013 getestet wird.« 

ln einer der nächsten Ausgaben wird Peter von Elter
lein-Szalata, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Abtei
lung Druckbehälteranlagen!Tankanlagen die Umset
zung der Normen EN 16321-1 und -2 erläutern. 
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